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Spurensuche in Kassel
NSU-TERROR Untersuchungsausschuss geht Fragen im Mordfall Halit Yozgat nach

I
mmer wieder fällt dieser Name: An-
dreas Temme. Die Rolle des ehema-
ligen Verfassungsschutzmitarbeiters,
der beim Mordanschlag der rechten
Terrorzelle „Nationalsozialistischer
Untergrund“ (NSU) auf einen Inter-

netcafé-Besitzer in Kassel am Tatort gewe-
sen sein soll, bleibt eines der großen Rätsel
des NSU-Verbrechenskomplexes. Am ver-
gangenen Donnerstag hat sich der NSU-
Untersuchungsausschuss des Bundestages
erneut mit dem Fall befasst.
Halit Yozgat ist das neunte und letzte Op-
fer in der sogenannten Česká-Mordserie an
neun türkisch- und griechischstämmigen
Migranten, die seit 2011 dem NSU zuge-
rechnet wird. Er wurde am 6. April 2006
mutmaßlich von den NSU-Mitgliedern
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in sei-
nem Internetcafé in Kassel durch zwei
Kopfschüsse getötet. Zum Tatzeitpunkt be-
fanden sich insgesamt sechs weitere Perso-
nen in den Telefonkabinen und Computer-
räumen des Cafés, darunter der damalige
V-Mann-Führer des hessischen Landesam-
tes für Verfassungsschutz (LfV), Andreas
Temme.
Um Temme ranken sich trotz jahrelanger
Ermittlungsarbeit viele Fragezeichen. Wa-
rum meldete er sich als Einziger nicht als
Zeuge bei der Polizei? Wusste er womög-
lich, dass an jenem Tag ein Mord gesche-
hen würde oder war er gar selbst daran be-
teiligt? Temme hat in zahlreichen Verneh-

mungen stets beteuert, er sei nur zufällig in
Yozgats Internetcafé gewesen. Von dem
Mord will er nichts mitbekommen haben.

E-Mail von der Chefin Der Ausschuss be-
fragte hierzu die damalige Vorgesetzte von
Andreas Temme, Iris Pilling, heute Abtei-
lungsleiterin des LfV Hessen. Der Aus-
schussvorsitzende Clemens Binninger
(CDU) wollte unter anderem wissen, ob
Temme vor dem Kasseler Mordanschlag
bereits dienstlich mit der Česká-Mordserie
befasst gewesen sei. Temme hatte im Sep-
tember 2012 als Zeuge vor dem ersten
NSU-Ausschuss des Bundestages ausgesagt,
ihm seien die Česká-Morde damals allen-

falls oberflächlich aus den Medien bekannt
gewesen. Erst später kam heraus, dass das
womöglich gelogen war. Das legt eine E-
Mail von Iris Pilling nahe. Am 24. März
2006, knapp zwei Wochen vor dem Mord
an Yozgat, schrieb die damalige Referatslei-
terin eine E-Mail an ihre Mitarbeiter, in der
sie Informationen des Bundeskriminal-
amts (BKA) über die Česká-Morde weiter-
gab und nachfragte, ob womöglich V-Leute
in Hessen etwas darüber wüssten. Ob Tem-
me diese E-Mail bekommen und gelesen
hat, konnte Pilling jedoch nicht mit Si-
cherheit sagen.
Im Verlauf der Befragung wiesen die Abge-
ordneten auf weitere Unstimmigkeiten

hin. So hatte Temme beispielsweise ange-
geben, für insgesamt fünf V-Leute zustän-
dig gewesen zu sein, vier im islamistischen
Milieu sowie den mittlerweile enttarnten
V-Mann Benjamin Gärtner aus der Kasseler
Neonazi-Szene. Die Obfrau der Linken, Pe-
tra Pau, sagte: Aufgrund von neuen Er-
kenntnissen, die sie öffentlich nicht zitie-
ren dürfe, gehe sie davon aus, dass Temme
noch mindestens eine weitere Quelle im
Bereich Rechtsextremismus geführt habe.
Hierzu wollte Pilling jedoch öffentlich kei-
ne Angaben machen.
Widersprüche offenbarten sich auch in Be-
zug auf den V-Mann Benjamin Gärtner,
mit dem Temme unmittelbar vor und nach
der Mordtat in Kassel telefoniert haben
soll. Laut Pau soll Gärtner 2006 in eine
Kneipenschlägerei involviert gewesen sein,
an der auch weitere im NSU-Komplex be-
kannte Neonazis sowie ein führendes Mit-
glied der Rockerbande „Bandidos“ beteiligt
gewesen sein sollen. Konkrete Hinweise
auf eine Verbindung von Gärtner zum
NSU sind bisher jedoch nicht aufgetaucht.

Kurzes Ermittlungsverfahren Zuvor hat-
te der Ausschuss den Kasseler Staatsanwalt
Götz Wied befragt, der von 2006 bis 2011
das Mordverfahren im Fall Yozgat leitete.
Im Zentrum seiner Vernehmung stand die
Frage, ob gegen Temme tatsächlich umfas-
send ermittelt worden ist. Die Abgeordne-
ten kritisierten mitunter scharf, wie damals

mit Temme als Tatverdächtigen eines bun-
desweiten Serienmordes umgegangen wor-
den ist. Das Ermittlungsverfahren gegen
ihn wurde bereits im Januar 2007 einge-
stellt.
Laut des Abgeordneten Thorsten Hoff-
mann (CDU) sei die Polizei am 21. April
2006 zu Temme nach Hause gefahren,
um ihn als Tatverdächtigen vorläufig fest-
zunehmen und seine Wohnung zu durch-
suchen. Temme habe sich daraufhin den
Beamten als Mitarbeiter des LfV Hessen zu
erkennen gegeben, worauf diese vorerst auf
eine Hausdurchsuchung verzichteten.
Das sei ein Fehler gewesen, gab Wied zu.
Seiner Kenntnis nach habe es auch keine
Maßnahmen vonseiten der Polizei gege-
ben, die Wohnung zu sichern, um einer
möglichen Vernichtung von Beweisen vor-
zubeugen.
Warum Wied letztendlich darauf verzichte-
te, einen Haftbefehl gegen Temme zu erlas-
sen, konnte er dem Ausschuss nicht wirk-
lich plausibel machen. „Das war eine der
schwersten Entscheidungen, die ich bisher
treffen musste“, sagte er. Gegen einen drin-
genden Tatverdacht Temmes habe unter
anderem gesprochen, dass bei ihm die Tat-
waffe nicht gefunden werden konnte und
dass er als Verdächtiger „leicht zu ermit-
teln“ war. Wer einen Mord begehen wolle,
setze sich nicht vorher an den Tatort und
melde sich dort an einem PC an, stellte
Wied fest. Florian Zimmer-Amrhein T

Zehn Jahre danach sind noch immer entscheidende Fragen ungeklärt: Ein Mädchen blickt auf der Gedenkfeier für Halit Yozgat im April 2016 in Kassel auf dessen Porträt. © picture-alliance/dpa

> STICHWORT
NSU-Mordserie

> Verbrechen In den Jahren von 2000 bis 2006 sorgte eine
Mordserie an neun Kleinunternehmen mit Migrationshinter-
grund für Aufsehen, die seit 2011 dem NSU zugerechnet wird.

> Kassel Das neunte und letzte Opfer der sogenannten Ceská-
Mordserie war Halit Yozgat, der im April 2006 in seinem Inter-
netcafé in Kassel erschossen wurde. In Kassel erinnert ein Ge-
denkstein auf dem Halit-Platz an die NSU-Opfer (Bild rechts).

> Aufarbeitung Der Bundestag und auch einige Länder haben
Untersuchungsausschüsse zu der Mordserie eingerichtet. ©
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Die Kasse ist
gut gefüllt
SOZIALES Die Beitragseinnahmen der ge-
setzlichen Rentenversicherung sind erneut
gestiegen, bis zum Oktober 2016 um rund
3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. Das geht aus dem Rentenversi-
cherungsbericht 2016 hervor, der nun als
Unterrichtung (18/10570) durch die Bun-
desregierung vorliegt. Darin heißt es wei-
ter, dass für das Jahresende eine Nachhal-
tigkeitsrücklage von 32,2 Milliarden Euro
erwartet werde. Das entspricht 1,6 Monats-
ausgaben.
Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass
der Beitragssatz zur Rentenversicherung
auch im Jahr 2017 bei 18,7 Prozent liegen
und bis 2021 auf diesem Niveau stagnieren
wird. Anschließend steigt er schrittweise
wieder an, über 20,2 Prozent im Jahr 2025
bis auf 21,8 Prozent im Jahr 2030.
Nach den dem Bericht zugrunde liegenden
Modellrechnungen steigen die Renten bis
zum Jahr 2030 um insgesamt rund 35 Pro-
zent. Das entspricht einer durchschnittli-
chen Steigerungsrate von 2,1 Prozent pro
Jahr. Das Sicherungsniveau vor Steuern, al-
so das Verhältnis von Renten zu Löhnen,
beträgt derzeit 48 Prozent und sinkt bis
2030 auf 44,5 Prozent. Dieser Rückgang
mache deutlich, dass die gesetzliche Rente
künftig allein nicht ausreichen werde,
um den Lebensstandard des Erwerbslebens
im Alter fortzuführen, schreibt die Regie-
rung. che T

Medien im
Gerichtssaal
RECHT Als Anfang 2013 in München das
Strafverfahren um die Morde der rechten
Terrorgruppe NSU vorbereitet wurde, gab
es eine heftige Kontroverse um die Vergabe
der knappen Journalistenplätze im Ge-
richtssaal. Sogar das Bundesverfassungsge-
richt wurde befasst, weil kein Platz für tür-
kische Medien vorgesehen war, obwohl
viele der NSU-Opfer Türken waren. Nicht
zuletzt als Konsequenz daraus will die
Bundesregierung nun das seit 1964 beste-
hende Verbot der Medienübertragung aus
Gerichtsverhandlungen „moderat“ lockern.
Dies sieht ein Gesetzentwurf (18/10144)
vor, den der Bundestag vergangene Woche
in erster Lesung beraten hat.
Eine Änderung im Gerichtsverfassungsge-
setz soll zum einen Tonübertragungen in
einen Medienarbeitsraum ermöglichen.
Außerdem soll „die Verkündung von Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs in be-
sonderen Fällen“ in Hörfunk und Fernse-
hen ausgestrahlt werden können. Weiter-
hin soll es künftig heißen: „Ton- und Film-
aufnahmen der Verhandlung einschließ-
lich der Verkündung der Urteile und Be-
schlüsse können zu wissenschaftlichen
und historischen Zwecken von dem Ge-
richt zugelassen werden, wenn es sich um
ein Verfahren von herausragender zeitge-
schichtlicher Bedeutung für die Bundesre-
publik Deutschland handelt.“ Diese Auf-
nahmen sollen aber nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sein, sondern dem Bun-
des- oder Landesarchiv zur Verfügung ge-
stellt werden.
Daneben sieht der Entwurf vor, „die Mög-
lichkeiten zur Inanspruchnahme von Kom-
munikationshilfen für hör- und sprachbe-
hinderte Personen in gerichtlichen Verfah-
ren zu verbessern“. Diese Hilfen sind der-
zeit mit Ausnahme der Strafverfahren auf
die Hauptverhandlung begrenzt. Künftig
sollen sie für das gesamte Verfahren bean-
sprucht werden können. pst T

Anzeige

General außer Gefecht
NSA-AFFÄRE Ein ehemaliger BND-Abteilungsleiter kann den Abgeordneten nicht weiterhelfen

Es gibt Fragen, die Zeugen verstummen las-
sen. „Wer trägt die Verantwortung für
BND-Selektoren, die sich gegen deutsche
und europäische Interessen richten?“ Was
sagt man dazu als ehemaliger Abteilungs-
leiter des Bundesnachrichtendienstes
(BND)?
Hartmut Pauland verfiel am vergangenen
Donnerstag zunächst in brütendes Schwei-
gen, bevor er sich zu einem Erklärungsver-
such aufraffte: „Ich tue mich da ein biss-
chen schwer mit, weil Sie automatisch un-
terstellen, dass gegen deutsche Interessen
verstoßen wurde.“ Indes: „Die uns bekann-
ten deutschen Interessen“ seien stets be-
rücksichtigt worden, versicherte Pauland
der Linken Martina Renner.
Der heute 61-Jährige ist ein gestandener
Brigadegeneral der Bundeswehr. Von An-
fang 2012 bis Oktober 2015 stand er an
der Spitze der Abteilung Technische Auf-
klärung (TA), die beim BND das Abhör-
und Überwachungsgeschäft organisiert.
Wenn einer in der Lage sein sollte, über
den Einsatz von Suchmerkmalen, soge-
nannten Selektoren, auch politisch be-
denklichen, in der strategischen Fernmel-
deaufklärung Auskunft zu geben, dann er.
Doch für den 1. Untersuchungsausschuss
(NSA) erwies sich Pauland wieder als einer
jener Zeugen, mit denen die Abgeordneten

eher frustrierende Stunden verbringen
mussten. Er war ja, wie er dem Ausschuss
erläuterte, als Abteilungsleiter mit Selekto-
ren überhaupt nicht befasst. Das sei die
Zuständigkeit der Sachbearbeiter gewesen:
„Bei mir ist auch nie ein Selektor über den
Tisch gelaufen in den drei Jahren. Man ist
nicht Teil eines Prozesses.“
Zudem war der General in dem Zeitraum,
der den Ausschuss interessierte, Spätsom-
mer und Herbst 2013, außer Gefecht. Be-

reits ab Juni habe er sich kaum noch um
seine Abteilung kümmern können. Damals
habe „die Snowden-Geschichte den Tages-
ablauf auf den Kopf gestellt. Man konnte
nur noch Fragen beantworten, Stellung-
nahmen schreiben, in alten Unterlagen
nachsuchen.“ Pauland wurde Mitglied ei-
ner Arbeitsgruppe, die beim Bundesinnen-
minister angesiedelt war und die Reaktio-
nen auf Edward Snowdens Enthüllungen
zu koordinieren hatte: „Am Ende des Pro-
zesses stand mein Schlaganfall Ende Au-
gust.“ Erst zwei Monate später sei er mit
stark reduzierten Arbeitszeiten wieder im
Dienst gewesen und habe im November
2013 noch einen einwöchigen Erholungs-
urlaub nehmen müssen.
In diesen Wochen wurden beim BND zu-
nächst einige zehntausend Selektoren der
amerikanischen National Security Agency
(NSA) mit Bezug auf Ziele in EU- und
Nato-Ländern entdeckt und es kam ans
Licht, dass auch die eigene Behörde solch
politisch fragwürdige Suchmerkmale ein-
gesetzt hatte. Mit dem Thema befasst war
Paulands Unterabteilungsleiter D.B. Dieser
nahm am 28. Oktober 2013 den Anruf des
damaligen BND-Präsidenten Gerhard
Schindler entgegen, der die Anweisung
übermittelte, die Bespitzelung „befreunde-
ter“ Ziele unverzüglich einzustellen.

Also nochmals die Frage: Wer war dafür
verantwortlich, dass es überhaupt soweit
kommen konnte? Die Erklärung, die Pau-
land schließlich anbot, lautete: Bis ins Jahr
2013 hinein war in der Abteilung TA kaum
ein Gespür für die politische Brisanz sol-
cher Maßnahmen vorhanden. Dabei war
bereits 2008 aufgeflogen, dass der BND
jahrelang das „Afghan NGO Safety Office“
(ANSO), eine Einrichtung der Deutschen
Welthungerhilfe, überwacht hatte in der
Hoffnung, Hinweise auf die Sicherheitslage
am Hindukusch zu gewinnen.
Es gab eine Regel, die den Mitarbeitern der
Abteilung in Fleisch und Blut übergegan-
gen war: Unverdächtige deutsche Bürger
waren möglichst unbehelligt zu lassen.
„Das war in Ordnung. Da war man relativ
sicher“, sagte Pauland. Dagegen sei das Au-
genmerk für sonstige politische Risiken
„ein bisschen verkümmert“ gewesen. Bis
Edward Snowden kam. Und die Kanzlerin
das „Abhören unter Freunden“ für un-
schicklich erklärte. Winfried Dolderer T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-PaperWie arbeiteten BND und NSA zusammen?
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